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Hygienekonzept 
Trainingslager Nachwuchsspielmannszug 

16. – 22. August 2020 

 

Umsetzung der Sächsische-Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) und 

Allgemeinverfügung zur Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung 

des Corona-Virus vom 14.07.2020 (gültig ab 18.07.2020) 

 

 sowie 

 

der durch den Vorstand des Spielmannszug Mutzschen e.V. aufgestellten Regeln zur 

Durchführung des Trainingsbetriebes 

 

und verweisend auf 

 

Rahmenhygieneplan für Kinder- und Jugenderholungszentren des Landesverbandes KiEZ 

Sachsen e.V. sowie die Aussagen des Staatsministeriums für Soziales und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt vom 06.07.2020 
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HINTERGRUND  
 
Für das Nachwuchs-Trainingslager des Spielmannszug Mutzschen e.V. wurde das nachstehende 

Konzept entwickelt, welches die aktuell geltenden Verordnungen und Allgemeinverfügungen des 

Freistaates Sachsen (SächsCoronaSchVO vom 14. Juli 2020 und die Allgemeinverfügung zur 

Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus vom 14. Juli 

2020) als Grundlage hat.  

Mit der Anpassung der benannten Verordnungen und Allgemeinverfügungen können Anpassungen 

dieses Konzeptes notwendig werden.  

Ziel aller Maßnahmen ist es, die Teilhabe an kulturellen und sportlichen Angeboten, insbesondere 

der Kinder-/Jugenderholung, unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen wieder zu 

ermöglichen.  

Der Vorstand des Spielmannszug Mutzschen e.V. hat durch das Hygienekonzept vom 01.08.2020 die 

Vereinsvorsitzende – Frau Julia von Durschefsky -  für die Organisation und Einhaltung der 

erforderlichen Hygienevorschriften als verantwortlich definiert.  

Entsprechende Verantwortlichkeiten werden an die Übungsleiter delegiert.  

Für den Zeitraum des Aufenthaltes gilt zudem für alle anwesenden Mitglieder der 

Rahmenhygieneplan für Kinder- und Jugenderholungszentren des Landesverbandes KiEZ Sachsen e.V. 

Die aktuell-gültige Fassung ist in der Anlage beigefügt.  

 

ANFORDERUNGEN & UMSETZUNG 

1.) Verantwortliche Person 

Die Vereinsvorsitzende, Frau Julia von Durschefsky (Tel. 01575 – 83 00 675), benennt als 

weitere verantwortliche Personen für die Einhaltung der Hygiene- und 

Infektionsschutzanforderungen: 

Frau Elisabeth Wenzel 

Leiterin Nachwuchsspielmannszug, Mitglied des Vorstandes 

Tel.: 0172 – 94 28 739 

 

Die o.g. Person darf, neben der Vereinsvorsitzenden, vor Ort als erste Ansprechpartner z.B. 

bei behördlichen Kontrollen, für Auskünfte etc. für den Verein agieren.  

 

2.) Gesundheitszustand 

Jedes Mitglied muss folgende Voraussetzungen zwingend erfüllen, um am Trainingslager 

teilnehmen zu dürfen: 

• Der Zugang ist nur Vereinsmitgliedern mit gutem Allgemeinbefinden und ohne 

verdächtige Symptome gestattet. Personen mit einer Symptomatik, die auf eine 
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Erkrankung an COVID-19 hindeutet (z.B. Fieber, Halsschmerzen, Husten) sind von den 

Proben generell ausgeschlossen. 

• Das Mitglied darf mindestens zwei Wochen keinen Kontakt zu infizierten Personen 

gehabt haben. 

 

3.) Belehrung und Hygienehinweise  

Es gelten die Vorschriften des Rahmenhygieneplans für Kinder- und Jugenderholungszentren 

des Landesverbandes KiEZ Sachsen e.V. als Trägerin der Anlage in der jeweils gültigen 

Fassung.  

Die Übungsleiter/Betreuer stellen die Einhaltung der Regeln innerhalb der Gruppe sicher und 

belehren die Teilnehmer bei Ankunft im KiEZ über die Einhaltung der Hygienevorschriften. 

Darüber hinaus wird insbesondere über die Einhaltung der allgemein veröffentlichten 

Hygieneregeln (Husten- und Niesetikette) belehrt. Sich während der Dauer des Aufenthaltes 

ändernde Hygienevorschriften des Kindererholungszentrum "Querxenland" e.V. werden 

kommuniziert und umgesetzt 

 

4.) Gruppen- / Abstandsregeln 

Gemäß Aussage des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt sind alle Teilnehmer des Trainingslagers des Spielmannszuges, inkl. 

Betreuer/Übungsleiter, als eine geschlossene Gruppe anzusehen.  

In diesem Rahmen sind Mindestabstände sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

nicht notwendig. 

Gruppenübergreifende Kontakte von Teilnehmern und Betreuern sind zu vermeiden, um 

etwaige Infektionsketten kompakt und nachvollziehbar zu halten. 

Zu gruppenfremden Personen und zum Personal des Kiez "Querxenland" ist stets ein 

Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Bei notwendiger Unterschreitung ist ein Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. 

Besuche von Mitgliedern durch Eltern, Angehörige und sonstige, nicht der Gruppe 

zugehörige Personen sind in diesem Jahr leider nicht gestattet 

 

5.) Aktivitäten  

Für die Aktivitäten des Spielmannszug Mutzschen e.V. im KiEZ-Gelände gelten die 

Vorschriften des Hygienekonzeptes des Kindererholungszentrum "Querxenland" e.V. als 

Trägerin der Anlage in der am jeweiligen Tag gültigen Fassung.  

Ob und in welcher Form Aktivitäten außerhalb des KiEZ-Geländes stattfinden können (z.B. 

Wandern), entscheiden die verantwortlichen Personen vor Ort nach sorgfältiger 

Einschätzung der aktuellen Lage. Es gelten die o.g. Regelungen entsprechend.  
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6.) Rechtsverbindliche Bestätigung  

Von allen eingesetzten Übungsleitern und Betreuern wird per Unterschrift bestätigt, dass 

das vorstehende Hygienekonzept inkl. Anlagen gelesen und verstanden wurde. Sie 

verpflichten sich, die geltenden Vorschriften aktiv umzusetzen. Die gesetzlichen Vertreter 

von mitreisenden, minderjährigen Vereinsmitgliedern wurden mittels der schriftlichen 

Teilnahmeerlaubnis für das Trainingslager auf die Gültigkeit dieses Hygienekonzeptes 

hingewiesen und haben dies mit ihrer Unterschrift bestätigt. Zudem wurde darauf 

verwiesen, dass das Hygienekonzept in jeweils gültiger Fassung über die Website des 

Spielmannszuges einsehbar/abrufbar ist. 

 

 

 

Mutzschen, den 01.08.2020 

 

 

______________________________ 

Julia von Durschefsky - Vorsitzende 

 

______________________________ 

Axel Winter – Stellv. Vorsitzender 

 

______________________________ 

Elisabeth Wenzel – Leiterin Nachwuchsspielmannszug 
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